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1 Portrait

teSt tHe BeSt
Golftester präsentiert die besten Golfplätze weltweit. aus der Vielzahl internationaler On- und Offline-

Bewertungen von Golfplätzen ermittelt und präsentiert Golftester mittels Metaanalyse die quantitativ und 

statistisch besten Golfplätze für ein ultimatives Spiel- und Reiseerlebnis für Golfer. alle relevanten Bereiche 

eines Golfplatzes werden in die Bewertung mit einbezogen. 

MaGaZin
das Golftester Magazin liegt in einer großen anzahl an Golfclubs in 

deutschland, Österreich und Schweiz sowie ausgewählten Golfclubs 

in Spanien (Festland und Balearen) aus und spricht die Kernzielgrup-

pe direkt am Point of interest an. 

Online-PORtal
das Golftester Portal bietet dem leser zusätzlich die Möglichkeit, 

eigene erfahrungen zu den Golfplätzen zu veröffentlichen. Golftester 

führt selbst kostenfreie und unabhängige Qualitätskontrollen in aus-

gewählte Golfclubs durch, die als Golftester Pro-Berichte gekenn-

zeichnet sind.
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Format: 210 x 148,5 mm

Beschnitt: 4 mm

4-farbig

4.900 euro 1/3

Format: 210 x 148,5 mm

Beschnitt: 4 mm

4-farbig

3.400 euro

Premiumplatzierung

Umschlag

Seite 2:  10.600 euro

Seite 3:    9.800 euro

Seite 4:  11.050 euro

Seite 2 + inhalt 3: 19.125 euro

Nachlässe

nachlässe gelten innerhalb eines 

Kalenderjahres je Magazin und sind 

formatunabhängig.

Frequenz   Rabatt

ab 2 Schaltungen 10 %

ab 3 Schaltungen 12 %

ab 4 Schaltungen 15 %

Zuschläge

Sonderformate:  auf anfrage

Wunschplatzierung: 500 euro

Zuschläge werden rabattiert.

Advertorials 

art-direktion, Konzeption und Gestal-

tung werden auf Basis der vom Kun-

den zur Verfügung gestellten informati-

onen und daten erstellt. als Pauschale 

stellen wir für die einzelseite 650 euro 

und für doppelseiten 1.200 euro in 

Rechnung. 

1/1

Format: 210 x 297 mm

Beschnitt: 4 mm

4-farbig

8.500 euro

Format: 420 x 297 mm

Beschnitt: 4 mm

4-farbig

14.800 euro

2/1

anzeigenpreise gelten das angebene Format. 

Satzspiegelanzeigen ohne nachlass. 

2 anzeigenpreise und Formate GolfTester Magazin



3 ad-Specials GolfTester Magazin

Magazin-Beilagen

Mindestbelegung:  auf anfrage

Mindestformat: 105 x 148 mm

Maximalformat: 198 x 285 mm

Beilage  Preise per tausend

bis 20 Gramm  125 euro

bis 40 Gramm  135 euro

bis 50 Gramm  145 euro

bis 60 Gramm  155 euro

über 60 Gramm auf anfrage

das maschinelle einbringen der Beilagen im 

trägerheft kann aus technischen Gründen  nur an 

unbestimmter Stelle erfolgen. die längere Seite der 

Beilage muss die Geschlossene sein.

Magazin-Beihefter

Mindestbelegung:  auf anfrage

Mindestformat: 110 x 110 mm

Maximalformat: 210 x 297 mm

Beilage  Preise per tausend

bis 20 Gramm  160 euro

bis 40 Gramm  180 euro

bis 50 Gramm  190 euro

bis 60 Gramm  200 euro

über 60 Gramm auf anfrage

alle Beihefter müssen einen Fräsrand von 4 mm im 

Bund aufweisen und 5 mm Kopf-, Fuß- und seitli-

chen Beschnitt haben. 

Auftragserteilung

Bitte erteilen Sie uns bis 40 tage vor 

erscheinungstag ihren verbindlichen 

Buchungsauftrag. die annahme jedes 

auftrags ist von der Freigabe eines 

verbindlichen Musters durch den Ver-

lag abhängig. dazu sind dem Verlag 

rechtzeitig vor druckfreigabe fünf in 

Form, Gewicht und Beschaffenheit 

verbindliche Muster zur Verfügung zu 

stellen. erst die Freigabe durch den 

Verlag bestätigt den auftrag. Werden 

keine Muster angeliefert, weichen die 

Produkte von den Mustern ab oder 

bestehen rechtliche Bedenken gegen 

den inhalt, kann der Verlag die Beile-

gung ablehnen. in diesem Fall ist der 

volle Preis zu bezahlen.die Verbrei-

tung umfasst die Gesamtauflage des 

Magazins. 

Lieferanforderungen

die Produkte müssen frei Haus, 

transportsicher und wettergeschützt 

auf Palette angeliefert werden. die 

Begleitpapiere müssen angaben über

das Magazin, trägerobjekt, titel, die 

Heftnummer, den erscheinungstermin, 

den Kunden, den absender, die anzahl 

der Paletten und die Gesamtstückzahl 

enthalten. lieferanschrift und -termin 

erhalten Sie mit der auftragsbestäti-

gung. 



4 Werbepreise und Formate GolfTester Digital

Werbemittel

nr.  Größe  tKP/mtl.

1   728 x 90 40 euro

2  120 x 600 40 euro

3  468 x 80 35 euro

4  inkl. erstellung 900 euro

5  300 x 250 80 euro

6   125 x 125  150 euro

Skyscraper
Wallpaper

Superbanner

Medium 
Rectangle

Full Banner

Online Advertorial

Button

3

1

4

5

2

6



5 Kontakte und Fakten
Herausgeber  

alexander Främcke

thomas Stupica 

Themen  

Golf Courses, Hotels und Resorts, 

lifestyle, Sport, Reisen...

Erscheinungsweise

4 x jährlich

Heftpreis€ 

5,00 euro / 6,00 SFr

Anzeigenschluss

3 Wochen vor erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss

2 Wochen vor erscheinungstermin

Mediadaten

druckauflage:  31.000 ex

Verlag

einhorn-Presse Verlag Verw. GmbH

Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Druckunterlagen

office@golftester.com

Bankverbindung

iBan: de93 2007 0024 0970 9205 00 

BiC (SWiFt): deUt de dBHaM

Sales 

international Sales Magazin

alexander Främcke

Head of Sales Magazin

tel. +49 40 36 15 75 55 

a.fraemcke@golftester.com

international Sales digital

thomas Stupica

Head of Sales digital

tel. +49 89 45 10 81 85

t.stupica@golftester.com

Redaktion

Golftester Reviews

einhorn-Presse Verlag Verwaltung GmbH

Überseeallee 1, 20457 Hamburg

tel. +49 40 36 15 75 0

office@golftester.com 

Erscheinungstermine 2017/2018

Heft nr.  erscheinungstag  druckunterlagenschluss

03/17  2. august 2017  5. Juli 2017

04/17  18. Oktober 2017 20. September 2017

01/18  7. april 2018  2. März 2018

02/18  18. Juni 2018  11. Mai 2018

03/18  6. august 2018  9. Juli 2018

04/18  22. Oktober 2018 21. September 2018

Auftragsabwicklung

Für die abwicklung von anzeigenaufträgen gelten die „allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitschriften“ 

mit den zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages. alle genann-

ten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 



allgemeine Geschäftsbedingungen der einhorn-Presse Verlag Verwal-
tung GmbH für leistungen als Verlag (nachfolgend Verlag genannt) vom 
01.03.2017:

1. „anzeigenauftrag/-abschluss“ im Sinne der nach folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen inserenten in 
einer druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2. anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Kalender-
jahres abzurufen. ist im Rahmen eines abschlusses das Recht zum abruf 
einzelner anzeigen eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb eines Jahres seit 
erscheinen der anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbar-
ten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im auftrag genannte 
anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen.

4. Wird ein auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen abnahme entsprechenden nachlass dem Verlag zu erstatten. 
die Rückerstattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf höherer Gewalt oder 
Streik im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der errechnung der abnahmemengen werden text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten nummern, bestimmten ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem auftraggeber noch vor anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag auf diese Weise nicht auszuführen 
ist. Rubrizierte anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne 
dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge - auch einzelne abrufe im 
Rahmen eines abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren inhalt/Her-
kunft gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. dies gilt auch für aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, annahmestellen oder Vertretern aufgegeben wer-
den. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
aufmachung beim leser den eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder aber Fremdanzeigen enthalten, werden nicht an-
genommen. die ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige lieferung einwandfreier anzeigendaten oder der Bei-
lagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte druck unterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. der 
Verlag gewährleistet die für den belegten titel übliche druckqualität im Rah-
men der durch die druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem abdruck der anzeige anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber nur in dem ausmaß, in 

dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene nachfrist verstreichen oder ist die er-
satzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des auftrages. Schadenser-
satzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertrags-
abschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. im kaufmänni-
schen Geschäftsverkehr haftet der Verlag auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf den voraussehbaren Schaden bis zur 
Höhe des betreffenden anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müs-
sen - außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen 
nach eingang der Rechnung geltend gemacht werden.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. der auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.

11. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 tage nach Veröffentlichung der anzeige, über-
sandt. die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
empfang der Rechnung an laufenden Frist zu zahlen, sofern nicht im einzel-
fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die einzie-
hungskosten berechnet. der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
ausführung des laufenden auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das erscheinen wei-
terer anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

13. der Verlag liefert auf Wunsch ein Belegexemplar an die Rechnungsad-
resse. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der anzeige.

14. Kosten für die anfertigung bestellter druckunterlagen sowie für vom 
auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter ausführungen hat der auftraggeber zu tragen.

15. druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auf-
traggeber zurückgesandt. die Pflicht zur aufbewahrung endet drei Monate 
nach erscheinen der anzeige.

16. erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. im Geschäftsverkehr mit Voll-
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. ist der Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des 
auftraggebers, auch bei nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

17. Änderungen der anzeigen-Preisliste treten sofort in Kraft.

18. die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
angeboten, Verträgen und abrechnungen mit den Werbungstreibenden an 
die Preisliste des Verlages zu halten. die vom Verlag gewährte Mittlungsver-
gütung darf an die auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden. anzeigenaufträge über Werbeagenturen werden zum Grundpreis 
abgerechnet.

19. Bei höherer Gewalt und anderen Betriebsstörungen hat der Verlag an-
spruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten anzeigen, wenn die aufträ-
ge mit 80 % der normalerweise gedruckten auflage erfüllt sind. Geringere 
leistungen sind, bezogen auf diese auflage, nach dem tausenderpreis zu 
bezahlen.

20. Bei abbestellung einer gesetzten anzeige werden die Satzkosten be-
rechnet.

21. Sind etwaige Mängel bei den konventionell bzw. digital angelieferten 
druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim 
druckvorgang deutlich oder liegt keine Referenzvorlage vor, so hat der Wer-
bungtreibende bei unge nügendem abdruck keine ansprüche. das gleiche 
gilt bei fehlerhaften Wiederholungs anzeigen, wenn der Werbungtreibende 
nicht vor drucklegung der nächstfolgenden anzeige auf den Fehler hinweist.

22. Soweit nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt sind, haftet der Verlag 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei einer inanspruchnahme durch 
den auftraggeber ist der anspruch der Höhe nach auf den anzeigenpreis 
begrenzt. ersatz für fehlerhafte anzeigen wird nur für die betreffende aus-
gabe gewährt.

23. der Verlag wendet bei entgegennahme und Prüfung der anzeigendaten 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber nicht, wenn er von den auftrag-
gebern irregeführt oder getäuscht wird. durch erteilung eines anzeigenauf-
trages verpflichtet sich der inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlich-
ten anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen 
anzeigentarifs. im innenverhältnis trägt allein der auftraggeber die Verant-
wortung für den inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die insertion zur 
Verfügung gestellten text- und Bildunterlagen. dem auftraggeber obliegt 
es, den Verlag von ansprüchen dritter freizustellen, die diesem aus der aus-
führung des auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, gegen 
den Verlag erwachsen. der Verlag ist nicht verpflichtet, aufträge und anzei-
gen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte dritter beeinträchtigt werden. 
erscheinen sistierte anzeigen, so stehen auch dem auftraggeber daraus 
keinerlei ansprüche gegen den Verlag zu. der auftraggeber hält den Verlag 
auch von allen ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.

24. der Verlag kann für anzeigen von der Preisliste abweichende Formate, 
Platzierungen und Preise vereinbaren, die auch anteilige Kosten für thema-
tisch unterstützende redaktionell gestaltete Beiträge enthalten können.

25. der Verlag ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen erfor-
derlichen daten, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von dritten stam-
men, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

26. Probeabzüge liefert der Verlag nur für anzeigen ab einer Mindestgröße 
1/3 Seite. die aufträge hierfür müssen nach Möglichkeit 24 Stunden vor 
anzeigenschluss im Verlag vorliegen. als annahmeschluss für umfangreiche 
Korrekturen gilt der jeweilige anzeigenschlusstermin.

27. aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere 

anzeigen ein anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten anzeige beginnenden insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche auf-
lage oder - wenn eine auflage nicht genannt ist - die durchschnittlich ver-
kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
eine auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie bei einer auflage bis zu:

- 50.000 exempl. 20 v. H.
- 100.000 exempl. 15 v. H.
- 500.000 exempl. 10 v. H.

und bei einer auflage über 500.000 exempl. 5 v. H. beträgt. darüber hin-
aus sind bei abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem auftraggeber von dem absinken der auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor erscheinen der anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.

28. Bei telefonisch aufgegebenen anzeigen, termin- oder ausgabenände-
rungen, textkorrekturen und abbestellungen übernimmt der Verlag für Über-
mittlungsfehler keine Haftung. ebenfalls haftet der Verlag nicht für Fehler 
aufgrund undeutlicher schriftlicher aufträge.

29. der Verlag behält sich das Recht vor, in allen druckerzeugnissen, ein-
schließlich der anzeigentexte, wahlweise die alte oder die neue Rechtschrei-
bung anzuwenden.

30. Bei erstaufträgen von Kunden und aufträgen aus dem ausland, erfolgt 
die anzeigenschaltung grundsätzlich erst nach Vorauszahlung. Gleiches gilt 
auch für Beilagenaufträge.

31. Zahlung erfolgt sofort nach Rechnungserhalt ohne abzug.
31a. im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten hat der kaufm. auftraggeber im 
Falle des Zahlungsverzuges dem Verlag die üblichen Bankzinsen für dis-
positionskredite als Mindestverzugsschaden zu ersetzen. darüber hinausge-
hende Verzugsschäden, insbesondere einziehungskosten, kann der Verlag 
dessen ungeachtet als weitergehenden Verzugsschaden geltend machen.
31.b im Geschäftsverkehr mit nichtkaufleuten verbleibt es bei den gesetzl. 
Regelungen der §§ 286 ff BGB.
Für den Fall der Stundung behält sich der Verlag das Recht vor, für den 
Stundungszeitraum, auf deren Gewährung der auftraggeber aber keinen an-
spruch hat, vom kaufm. oder nichtkaufm. auftraggeber die üblichen Bank-
zinsen für dispositionskredite zu erlangen. Ohne dieses Recht würde eine 
Stundung nicht gewährt werden.

32. Bei insolvenzen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeder nachlass. im 
Falle der Beschreitung des Klageweges wird der auf die streitgegenständli-
che Forderung gewährte nachlass wieder belastet.

33. Für vermittelte aufträge an fremde Werbeträger erfolgt kein Belegver-
sand der veröffentlichten anzeige.

34. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen und Zusätzli-
chen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
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